
5.1 Widmung der Peter-Etzenbach-Straße in Eitorf 
 
 Ohne Wortmeldungen. 
 
Beschluss-Nr. 
XI/33/416 

Der Rat beschließt: 
Die Peter-Etzenbach-Straße, Gemarkung Eitorf, Flur 2, Parzellen Nr. 449, 466, 790, 1077, 
1078 und 1082, wird als Gemeindestraße ohne Beschränkung der Widmung auf bestimmte 
Nutzungsarten für den öffentlichen Verkehr gewidmet.  

 
Abstimmungs-
Erg.: 

Einstimmig 

 
 


